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I. Verfahrensverlauf 

 

1. Während der Aktenauflage sind zwei Einwendungen eingegangen: Die eine von 

der Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 37, die andere von der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 (vgl. bereits Planungsbe-

richt Seite 20 Ziff. 11.2) 

 

2. Die Eigentümerschaft hat sich – begleitet durch die planenden Architekten und 

Herrn Peter Baki, Leiter Raumplanung - am 6. November 2013 mit Vertretern 

der beiden Stockwerkeigentümergemeinschaften zu einem Informationsaus-

tausch getroffen. Gezeigt hat sich, dass die beiden Stockwerkeigentümerge-

meinschaften in erster Linie Bedenken haben, die Überbauung auf den Baufel-

dern 4, 5 und 6 könnte zu einer Riegelbildung führen. Moniert wurde weiter, 

die Baufelder würden sich zu nah an der Grundstrasse befinden. Diesen beiden 

Hauptanliegen der Stockwerkeigentümergemeinschaften wurde bei der Überar-

beitung des Gestaltungsplanes Rechnung getragen. Die Eigentümerschaft 

nimmt zu den Einwendungen der Stockwerkeigentümergemeinschaften nach-

folgend Ziff. II im Einzelnen Stellung. 

 

II. Bericht zu den Einwendungen 

 

1. Die beiden Stockwerkeigentümergemeinschaften beanstanden die geplanten 5-

geschossigen Bauten entlang der Grundstrasse als zu hoch. Gefordert wird eine 

Reduktion auf drei Geschosse, wie es in der heute existierenden Zonenplanung 

vorgesehen sei.  

 

Stellungnahme:  

In Ziff. 6.1. des Planungsberichts wird aufgezeigt, dass der Gestaltungsplan mit 

den in den Baubereichen 4, 5 und 6 vorgesehenen 5-geschossigen Bauten noch 

nicht einmal das ausschöpft, was im Rahmen einer Arealüberbauung zulässig 

wäre. Eine noch weitergehende Beschränkung in der Höhe würde nach einer 

grossflächigeren Überbauung rufen, um an diesem Standort die geforderte bau-
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liche Dichte zu erreichen. Der Freiraum müsste entsprechend verkleinert wer-

den, und die Überbauung würde insgesamt wesentlich an Qualität verlieren. Die 

Eigentümerschaft hält auch im öffentlichen Interesse an der Möglichkeit, in den 

Baubereichen 4, 5 und 6 Bauten mit fünf Vollgeschossen zu erstellen, fest.  

 

2. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 37 hält dafür, die drei 

Häuserblöcke entlang der Grundstrasse (Baubereiche 4, 5 und 6) würden wie 

eine Mauer wirken. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 

spricht von einem Riegel.  

 

Stellungnahme: 

Es war nie beabsichtigt, die Bauten in den Baubereichen 4, 5 und 6 in geschlos-

sener Bauweise zu realisieren. Den Bedenken der beiden Stockwerkeigentü-

mergemeinschaften wurde bei der Überarbeitung der Gestaltungsplanunterlagen 

Rechnung getragen, indem in Ziff. 5.2. der Gestaltungsplanvorschriften neu ex-

plizit festgehalten ist, zwischen den Baubereichen 4 und 5 sowie 5 und 6 müss-

ten Bauten einen Abstand von mindestens 4m einhalten. Zwischen den Baube-

reichen 4 und 5 verläuft im Übrigen gemäss Situationsplan die Arealdurchwe-

gung.  

 

Die Baufelder 5 und 6 wurden sodann bei Übearbeitung des Situationsplans bis 

zu neu 14 m (nordöstliche Ecke des Baufeldes 6) von der Grundstrasse wegge-

rückt. Der Vorgartenbereich ist dadurch bei den Baufeldern 5 und 6 gegenüber 

der ursprünglichen Fassung des Situationsplans wesentlich erweitert worden. 

 

3. Beide Stockwerkeigentümergemeinschaften erachten die Zufahrt via Grund-

strasse als problematisch. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 

37 bezeichnet speziell die Verlegung der Zufahrt zu dem Gewerbegebäude über 

die Grundstrasse als inakzeptabel.  

 

Stellungnahme:  

Der Gestaltungsplan sieht Arealzugänge via Arbergstrasse und via Grundstrasse 
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vor. Die Bauten in den Baubereichen 1, 2, 3, 7 und 8 werden primär via Arberg-

strasse, die Bauten in den Baubereichen 4, 5 und 6 primär via Grundstrasse er-

schlossen. Die Grundstrasse ist aufgrund ihres Ausbaus ohne Weiteres in der 

Lage, diesen Mehrverkehr aufzunehmen.  

 

Bis zur Realisierung der Neuüberbauung in den Baubereichen 4, 5 und 6 sollen 

Zufahrten zu einzelnen in der bestehenden Gewerbeliegenschaft (Baubereich 7) 

domizilierten Gewerbebetriebe auch via Grundstrasse erfolgen können. Der re-

sultierende Gewerbeverkehr ist minimal. Eine Störung der Anstösser an der 

Grundstrasse kann ausgeschlossen werden.  

 

4. Beide Stockwerkeigentümergemeinschaften äussern Bedenken wegen des Ver-

zichts auf Autoabstellplätze.  

 

Stellungnahme: 

Das Gestaltungsplanareal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, Bus) 

sehr gut erschlossen und damit geradezu prädestiniert für eine weitgehend auto-

freie Überbauung. Den Bedenken der Stockwerkeigentümergemeinschaften tra-

gen die Gestaltungsplanvorschriften Rechnung, indem die Bauherrschaft ver-

pflichtet wird, mit dem Baugesuch ein Mobilitätskonzept einzureichen. Vorge-

schrieben ist weiter, dass auf dem Gestaltungsplanareal zwei Autoabstellplätze 

für Car-Sharing bereitzustellen sind. Für behinderte Personen, für Beschäftigte 

sowie für Besucher und Kunden wird sodann eine ausreichende Zahl von Auto-

abstellplätzen im Bereich Arbergstrasse und Grundstrasse angelegt. Bei allfälli-

gen Missständen wäre die Eigentümerschaft im Übrigen gehalten, weitere Ab-

stellplätze für die Bewohner zu realisieren.  

 

5. Die Stockwerkeigentümergemeinschaft Grundstrasse 46 erachtet den Abstand 

der Bauten zur Grenze des eigenen Grundstückes als viel zu klein.  

 

Stellungnahme: 

Der Baubereich 6 weist zum nördlich gelegenen Grundstück Grundstrasse 46 
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einen Abstand von 7,5m bis 10m auf. Art. 54 BO sieht in der Zone W3/2,6 für 

Regelüberbauungen einen Grundabstand von 5m und einen Mehrlängenzu-

schlag ab 14m von einem Drittel vor. Bauten im Baubereich 6 hätten danach bei 

vollständiger Ausschöpfung der zulässigen Bautiefe gegenüber dem Grundstück 

Grundstrasse 46 einen Abstand von ca. 5,5m einzuhalten. Der gemäss Situati-

onsplan vorgegebene Abstand von 7,5m und mehr ist grosszügig bemessen.  
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